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Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Zum Jahreswechsel sind es nur noch wenige Tage und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Das 
Fest der Liebe und des Friedens, so wird Weihnachten oft genannt. Ein Fest, das wir mit unserer 
Familie und unseren Liebsten feiern. Wie schön wäre es, wenn alle Christen dieser Welt die Ge-
burt Christi in Frieden feiern könnten.

Nach wie vor schweigen in der Ukraine die Waffen nicht und auch der Konfl ikt im Nahen Os-
ten hält uns in Atem. Die Menschen in den Kriegsgebieten werden das Weihnachtsfest auch in 
diesem Jahr nicht wie gewohnt feiern können. Die ständige Angst vor kriegerischen Aktivitäten 
wird die Christen in diesen Ländern auch an den Feiertagen begleiten. Lasst uns all diese Men-
schen, die unter den Konfl ikten leiden, in unsere Gebete einschließen und lasst uns eine Kerze 
der Hoffnung über die Weihnachtstage entzünden, dass bald wieder Frieden in diesen Ländern 
herrschen möge.

Selbst wenn wir in diesem Jahr, aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, den Gürtel auch zum 
Weihnachtsfest etwas enger schnallen müssen, so wird es uns bestimmt an nichts fehlen. Wir 
werden das Weihnachtsfest in unseren warmen und trockenen Stuben mit Geschenken unter 
dem Christbaum feiern. Wir werden nicht frieren müssen und der Festtagstisch wird reichlich 
gedeckt sein. Genau dann, wenn wir das Weihnachtsfest in gewohnter Weise feiern, sollte uns 
allen bewusstwerden, dass Friede das kostbarste Geschenk auf dieser Welt ist.

Auch wenn uns die weltpolitische Lage und so manche Situation in unserem Land Sorge berei-
ten, so hat am 1. Advent die Vorweihnachtszeit begonnen. Die schönen Christbäume in unserer 
Gemeinde erstrahlen, wenn es dunkel wird, im Lichterglanz. Auch die vielen vom Bauhof angefer-
tigten Weihnachtsmotive und Sterne erfreuen uns. Lassen Sie uns die Freude und das Strahlen 
mit nach Hause nehmen, um mit dieser Stimmung die ruhige und besondere Zeit im Jahreskreis 
wahr zu nehmen. Eine Zeit der Hoffnung und der Zuversicht. Eine Zeit der Wärme, des Lichtes 
und der Liebe. Eine Wiederbesinnung auf das Wesentliche.
Das Jahr 2025 neigt sich nun dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Abschied opti-
mistisch vollziehen. In guter Erinnerung an das Vergangene und in freudiger Erwartung auf das 
Kommende.

Der Jahreswechsel bietet uns auch eine gute Möglichkeit Danke zu sagen. Bedanken möchte ich 
mich bei Allen, die sich in so vielfältiger Weise in Sailauf und Eichenberg für die Entwicklung und 
zum Wohle unserer Gemeinde eingesetzt haben. Sie alle stehen vielleicht nicht im Rampenlicht, 
aber sie bewegen viel für unseren Ort. 

Mit den Worten von Roswitha Bloch möchte ich meine Weihnachtsgrüße schließen.

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit,
die wir uns für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist, was wir schenken können,
haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.

Roswitha Bloch

So wünsche ich uns allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Stunden zwi-
schen den Jahren und ein glückliches und zufriedenes „Neues Jahr“ 2026.

Ihr Michael Dümig
Bürgermeister
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Bürgerbüro – Einwohnermeldeamt, Passamt, Fundsachen 
Sybille Roth, Zimmer 1.1

Tel. 9733-11
sybille.roth@sailauf.bayern.de

Bürgerbüro – Friedhofsverwaltung
Katja Schreck, Zimmer 1.2

Tel. 9733-16
katja.schreck@sailauf.bayern.de (Montag - Donnerstag, 8 - 12 Uhr)

Bürgerbüro – Gewerbeamt, Renten und soziale Angelegenheiten
Nina Knoop, Zimmer 1.3

Tel. 9733-12
nina.knoop@sailauf.bayern.de

Hauptamt, Standesamt, Jagdrecht, Feuerwehrangelegenheiten
Stephanie Becker, Zimmer 1.7

Tel. 9733-0
poststelle@sailauf.bayern.de

Kämmerei
Markus Emmerich, Zimmer 1.4

Tel. 9733-14
markus.emmerich@sailauf.bayern.de

Finanzverwaltung, VHS, Musikschule
Nina Schüßler, Zimmer 1.5

Tel. 9733-15
nina.schuessler@sailauf.bayern.de

Seniorenbeauftragte
Carolin Reuter, Zimmer 1.7 

Tel. 0151/72014757
carolin.reuter@sailauf.bayern.de (Termine nach Vereinbarung)

Rathaus Sailauf – Obergeschoss

Bürgermeister
Michael Dümig, Zimmer 2.1

Tel. 9733-21
michael.duemig@sailauf.bayern.de

Geschäftsleitung, Ordnungsamt, Grundstücksangelegenheiten
Julia Behl, Zimmer 2.5

Sekretariat, Personalverwaltung
Alexandra Schäfer, Zimmer 2.4

Tel. 9733-26
julia.behl@sailauf.bayern.de

Tel. 9733-24
alexandra.schaefer@sailauf.bayern.de
(Montag – Donnerstag, von 8.00 – 12.00 Uhr)

Rathaus Sailauf – Dachgeschoss

Hauptamt, Ordnungsamt, Amtsblatt
Marcel Baumeister, Zimmer 3.1

Tel. 9733-35
marcel.baumeister@sailauf.bayern.de

Assistent Amtsleitung, Datenschutzbeauftragter
Michael Kowalski, Zimmer 3.3

Tel. 9733-29
michael.kowalski@sailauf.bayern.de

Allianz-Managerin Kommunale Allianz WEstSPEssart
Tina Germer, Zimmer 3.4

Tel. 9733-28
tina.germer@sailauf.bayern.de

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Erdgeschoss

Steuern und Gebühren
Simone Röder-Adler, Zimmer 4.2

Tel. 9733-13
simone.roeder-adler@sailauf.bayern.de

Gemeindekasse
Pia Sauer, Zimmer 4.2

Tel. 9733-0
poststelle@sailauf.bayern.de

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Dachgeschoss

Technische Bauverwaltung und Bauhof, Wasserversorgung
Thomas Schmitt, Zimmer 5.2

Tel. 9733-32 (Handy-Nr.  01575-3485130)
thomas.schmitt@sailauf.bayern.de

Bauverwaltung 
Margret Büttner, Zimmer 5.1

Tel. 9733-31
margret.buettner@sailauf.bayern.de

Bauverwaltung 
Thorsten Schäfer, Zimmer 5.1

Tel. 9733-34
thorsten.schaefer@sailauf.bayern.de

»Info-Seite«
SERVICE – TELEFON – ÖFFNUNGSZEITEN

Rathaus Sailauf: Rathausstraße 9, 63877 Sailauf
Telefon-Nr.:  	              0 60 93 / 97 33 + Durchwahl Sachbearbeiter/in
Telefon-Nr. Zentrale:   0 60 93 / 97 33-0
Telefax-Nr.:                 0 60 93 / 97 33-33
E-Mail:                       poststelle@sailauf.bayern.de
Homepage:                www.sailauf.de
ÖFFNUNGSZEITEN / TERMINVEREINBARUNG
Montag – Freitag � 08.00 – 12.00 Uhr
und Donnerstag 	�  13.00 – 18.00 Uhr
Gemeindekonten:
Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG,
IBAN: DE57 5019 0000 0101 9430 97, BIC: FFVBDEFF
Sparkasse A’burg, IBAN: DE 817 9550 0000 0000 672 31, BIC: BYLADEM1ASA

Bürgermeister
Für Gespräche mit Ihnen steht Bürgermeister Michael Dümig nach
terminlicher Abstimmung individuell zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie bei 
Bedarf mit Herrn Dümig direkt oder über das Sekretariat, Frau Alexandra Schä-
fer, Tel. 06093/9733-24, Ihren persönlichen Gesprächstermin.
——————————————————————————————
Die Mitarbeiter sind grundsätzlich während der üblichen Öffnungszeiten
persönlich zu erreichen, vor jedem Besuch im Rathaus ist allerdings eine 
Terminvereinbarung erforderlich.
Selbstverständlich können Sie mit uns auch individuelle Termine außer-
halb der regelmäßigen Sprechstunden vereinbaren. Rufen Sie uns an!
(Telefonische Erreichbarkeit: während der Öffnungszeiten und zusätzlich Mo. – 
Mi., von 13.00 – 15.00 Uhr)

BITTE MACHEN SIE VON DER DIREKTDURCHWAHL GEBRAUCH!

ZUSATZINFORMATIONEN

Rufbereitschaft Bauhof in Notfällen: Tel. 0151/51400224 – Wasserwart (Daniel Steigerwald): Tel. 0151/15066617 (während der Dienstzeit)

Härtebereich und Nitratgehalt des Trinkwassers
in Sailauf: Härtebereich 1, Nitratgehalt 5,3 mg/l, in Eichenberg: Härtebereich 1, Nitratgehalt 2,9 mg/l

Folgende Wertstoffe werden hier angenommen:
Bauschutt (max. 1/4m³/Anlieferung und insgesamt1m³/Jahr, nur Kleinmengen Gasbetonsteine), Altmetall und Dosen, Altholz 
und Spanplatten (auch lackiert, beschichtet und mit Holzschutzmitteln behandet), Papier und Kartonagen, Haushaltsgroß- und 
kleingeräte, (außer Kühlgeräte und Bildschirme), Informations-/Telekommunikationgsgeräte, Styroporformteile und -chips (nur 
weiß und sauber, kein Dämmmaterial, Brillen, Hörgeräte, Korken, Kerzenwachs, Speisefette und -öle, Aluminium, Messing, 
Blei, Kupfer, Kabelreste, PU-Schaumdosen, Fenster mit Holz-/Metall-/Kunststoffrahmen, Außentüren, Altholz aus dem Außen-
bereich, Flachglas, CDs, Kartuschen, Toner

FÜR DIE
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Öffnungszeiten Recyclinghof und
Kompostplatz:
November bis März (Winterzeit)
Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 13.00 Uhr

Rathaus Sailauf – Untergeschoss

Rathaus Sailauf – Obergeschoss

Rathaus Sailauf – Dachgeschoss

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Erdgeschoss

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Dachgeschoss
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WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKTE

Feuerwehr Sailauf
1. Kdt. Michael Müller
Tel. 0176/50974049 oder 06093/323
E-Mail: michael.mueller@feuerwehr-sailauf.de
2. Kdt. Daniel Herbert
Tel. 01575/0730547

Bücherei Sailauf
Kirchberg 4, 63877 Sailauf
Öffnungszeiten:
Mittwoch 	 14.30 – 16.00 Uhr
Freitag 	 16.30 – 18.00 Uhr
Sonntag 	 10.00 – 12.00 Uhr

Forstrevier Sailauf:
Engländerstr. 5, 63877 Sailauf, Tel. 06093/482, E-Mail: lorenz.kirch@aelf-ka.bayern.de
Sprechstunde bei Revierleiter Lorenz Kirch, wöchentl. mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr

Zuständiger Kaminkehrer für Sailauf:
Bezirkskaminkehrermeister Christian Dittmeier,
Goethestraße 9, 63846 Laufach
Tel. 06093/996252 oder Handy-Nr. 0171/2693026

Bei Stromausfall bzw. Störungen am Elektronetz imOrtsbereich:
Notruf Tag und Nacht Tel. 09 41/28003366

Mittagsbetreuung Grundschule Sailauf
Kirchberg 3, 63877 Sailauf, Tel. 06093/99 49 95 (oder 0160/4758959)
E-Mail: mittagsbetreuung@sailauf.bayern.de

Feuerwehr Eichenberg
1. Kdt. Stefan Kern
Tel. 0175/9686904
E-Mail: kernstefan90@web.de
2. Kdt. Christian Lebert
Tel. 0160/96943550

Zuständiger Kaminkehrer für Eichenberg:
Bevollmächtigter Schornsteinfegermeister Dirk Wollinger
Eichenberger Straße 8, 63825 Blankenbach
Tel. 06024/6980315, Mobil: 0179/9235934, E-Mail: kaminwolli@aol.com

Bei Störungen oder Beschädigungen an Gasleitungen im Ortsund
Hausbereich:
Notruf Tag und Nacht Tel. 069/701011

Kinder- und Jugendpflege / Leiter Mittagsbetreuung
Frank Bachmann, Tel. 06093 /9964950
E-Mail: frank.bachmann@sailauf.bayern.de

Postagentur Sailauf
Engländerstraße 4, 63877 Sailauf, Tel. 0152 / 22181858
Öffnungszeiten: Mo., Di.          8.00 – 12.00 Uhr u. 15.00 – 16.30 Uhr
                             Mittwoch       9.30 – 10.30 Uhr
		                         Donnerstag   8.00 – 12.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
                             Freitag           8.00 – 13.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
                             Samstag        8.00 – 13.00 Uhr

Apotheken und Notdienste

NOTRUFE /
BERATUNG / INFORMATION

Notruf Polizei� 110

Notruf Feuerwehr� 112

Notruf Rettungsleitstelle� 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst �16117

Gebührenfrei und Deutschlandweit!

Giftinformation� 0911/3982451

Polizei Aschaffenburg� 06021/8570

Telefonseelsorge� 0800/1110111

(gebührenfrei�  oder 0800/1110222

Frauen-Notruf bei Gewalt� 021/24455

Gesundheitsamt Aschaffenburg
E-Mail:
gesundheitsamt@lra-ab.bayern.de

Impfberatung, AIDS-Beratung,
reisemedizinische Beratung
06021/394184

Umwelt- und Hygieneberatung
06021/394181

Schwangerenberatungsstelle
06021/394183

Verbraucherberatung
Verbraucherzentrale Bayern e.V.
0931/59186
Würzburg, Domstraße 10
(Fax 0931/3534001)

Bayernwerk AG� 0941/28003366

Gasversorgung� 0800/6246773

Telekom� 0800/3302000

NEFtv� 0911/660660

Ärztlicher Notdienst:

Allgemeinärzte (Hausärzte)
Am Wochenende: Freitag, 13.00 Uhr bis
Montag, 8.00 Uhr, am Mittwoch: 13.00 Uhr
bis Donnerstag 8.00 Uhr, am Feiertag: von
18.00 Uhr am Vorabend des Feiertages bis
8.00 Uhr am folgenden Werktag.
In medizinischen Notfällen wenden Sie sich
bitte an Ihren Hausarzt oder den Ärztlichen
Bereitschaftsdienst Bayern, Tel.: 116117.
Von dort erhalten Sie Auskunft über alle
diensthabenden Ärzte.
Für besondere Notfälle steht natürlich auch
die Rettungsleitstelle zur Verfügung, Tel.: 112
Hebammen-Wochenbettambulanz
für Wöchnerinnen und stillende Frauen:
Sonn- und feiertags, 9–12 Uhr, Eingangs-
bereich Klinikum, ohne Voranmeldung!
http://www.hebko-aschaffenburg.de
Zahnärzte
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag und Sonntag 18.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 0.00 Uhr bis Sonntag, 24.00 Uhr
besteht Rufbereitschaft.
Den zentralen zahnärztlichen Notdienst er-
reichen Sie unter der Nummer 01805  908 
008 oder unter www.notdienst-zahn.de

Notrufe:
Beachten Sie folgendes Meldeschema für
das Absetzen eines Notrufes:
WAS ist passiert?
Verkehrsunfall – Badeunfall – Erkrankung – le- 
bensbedrohliche Erkrankung – Häuslicher Un-
fall – Betriebsunfall – Sportunfall – Vergiftung
WO ist etwas passiert? Genaue Be-
zeichnung des Notfallortes

WIEVIEL Verletzte? Erkrankte?
Zahl der Schwerverletzten – Leichtverletzten
– Verletzte eingeklemmt
WELCHE Verletzungen liegen vor?
WARTEN auf Rückfragen

Apotheken-Notdienst

WICHTIGER HINWEIS:
Aufgrund der Umstrukturierung des Apothe-
kennotdienstes in Bayern ab 2025 wird es
keinen festen Notdienstplan mehr geben.
Den jeweiligen Notdienst kann man finden
unter:

• www.aponet.de
• �22 8 33 (Mobilfunk: 0,69 € pro Minute oder 

pro SMS)
• 0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz)

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Sailauf
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Marcel Baumeister
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil,
Annoncen-Annahme, Druck und Vertrieb:
Druckerei Bilz GmbH,
Philipp-Kachel-Straße 2, 63911 Klingenberg
Tel. (09372) 408 38 60
Fax (09372) 408 38 70
E-Mail: email@tuebel-druck.de
Internet: http://www.bilz-druck.de

Bezugspreis pro Jahr:
€ 31,50 bei Abbuchung
€ 36,00 bei Barzahlung / Überweisung /
	        Rechnungsstellung
€ 29,30 elektronisch, nur Abbuchung
€ 35,60 elektronisch + Papier,
	        nur Abbuchung

Einzelverkaufspreis: 0,90 Euro
Verkaufsstelle:
St.-Georgs-Apotheke, Sailauf, Pfarrwiese 6
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Eingeschränkte Verfügbarkeit im Rathaus 
über Weihnachten/Neujahr/Hl. Drei Könige 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass einige Ämter der Gemeindeverwaltung zwi-
schen 22.12.2025 und 06.01.2026 an manchen Tagen nicht oder nur teilweise besetzt und 
die Mitarbeiter*innen daher nur eingeschränkt erreichbar sind. Bitte vereinbaren Sie deshalb 
vor Ihrem Besuch im Rathaus einen Termin.

In dringenden Fällen, die zwischen den Jahren kurzfristig eintreten (z.B. Sterbefall, Verlust 
Personalausweis/Reisepass und Beantragung eines vorläufigen Ausweises/Passes oder Ex-
press-Reisepasses) und für den Fall, dass Sie den entsprechenden Mitarbeiter im Rathaus 
nicht erreichen, können Sie sich an die Zentrale, Tel. 06093/9733-0 wenden. Terminvereinba-
rungen für das neue Jahr sind online auf www.sailauf.de möglich.

Das Rathaus ist wie folgt besetzt:
Montag, 22.12.2025		  08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag, 23.12.2025		  08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, 24.12.2025		  geschlossen
Donnerstag, 25.12.2025		  geschlossen
Freitag, 26.12.2025		  geschlossen

Montag, 29.12.2025		  08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag, 30.12.2025		  08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, 31.12.2025		  geschlossen
Donnerstag, 01.01.2026		  geschlossen
Freitag, 02.01.2026		  08.00 – 12.00 Uhr

Montag, 05.01.2026		  08.00 – 12.00 Uhr (Das Bürgerbüro ist jedoch nicht besetzt!)
Dienstag; 06.01.2026		  geschlossen

Für das Wahlamt für die Kommunalwahl 2026 gelten folgende Besonderheiten: Eintragungen in Unterstützungslisten für die Wahl des 
Gemeinderats, der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters, des Kreistags, der Landrätin oder des Landrats sind zu den 
oben genannten Zeiten möglich. Zusätzlich hat das Wahlamt am Donnerstag, 08.01.2026 bis 20.00 Uhr und am Samstag, 10.01.2026 
von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Der gemeindliche Bauhof ist von Montag, 22.12.2025 bis einschließlich Dienstag, 06.01.2026 geschlossen.

Der Recyclinghof und der Grünabfallsammelplatz sind regulär geöffnet, am Mittwoch, 24.12.2025 und am Mittwoch, 31.12.2025 
jedoch geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Christbaumsammlung 
In Sailauf führt der Ortsverein „Holz und Rauch“ auch in diesem Jahr die traditionelle Christbaumsammlung durch. Am Samstag, den 
10. Januar 2026, beginnt die Aktion um 9:00 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre ausgedienten Weihnachtsbäume 
gut sichtbar an den Straßenrand zu legen.

Wichtiger Hinweis: Für den Ortsteil Weyberhöfe kann aufgrund von Kapazitätsgrenzen keine Abholung erfolgen. Weihnachtsbäume aus 
diesem Bereich können jedoch ab 10:00 Uhr am Festplatz in der Eichenberger Straße abgegeben werden.

Der Ortsverein „Holz und Rauch“ bedankt sich im Voraus für die Unterstützung und wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein 
gutes neues Jahr!

In Eichenberg sammelt die Jugend die abgelegten Christbäume für die „Bläs“ voraussichtlich ebenfalls am Samstag, dem 10. Januar 
2026 ab ca. 9.00 Uhr.

Es werden nur Tannenbäume und -zweige abgeholt und es wird dringend gebeten keine anderen Grünabfälle am „Bläsplatz“ am Rent-
nerweg oder zwischen den aufgestapelten Bäumen abzulegen, da die Zugabe von Laub und anderen Gartenabfällen die Brandgefahr 
durch unkontrollierten Funkenflug erhöht.

Die Mitglieder der Vereine, die Jugend und alle Helfer*innen freuen sich über eine kleine Spende!
Herzlichen Dank.
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Frohe Weihnachten 
für Seniorinnen und Senioren!

am 9.12., dem Seniorennachmittag

Am 9. Dezember fand im Bürgerzentrum die
diesjährige Weihnachtsfeier für unsere Seniorinnen
und Senioren statt. Wie immer wurde der Nach-
mittag von Margarete Ullrich gemeinsam mit ihrem
engagierten Helferteam liebevoll vorbereitet. 

nachten
und Senioren!

rennachmittag

en

em

SCHON GEWUSST?

Nach der heiligen Messe von Pfarrer Andreas Reuter
sorgten die Kindergartenkinder auch in diesem Jahr
mit fröhlichen Liedern für leuchtende Augen und
herzliche Stimmung. Bürgermeister Michael Dümig
und Seniorenbeauftragte Carolin Reuter waren
ebenso zu Gast und wünschten allen Anwesenden
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn, die nicht erwerbsmäßig in häuslicher
Umgebung pflegen, sind über die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)
abgesichert – und das automatisch und beitragsfrei. Dieser Schutz greift bei Unfällen
während der Pflegetätigkeit, etwa beim Heben, Stürzen oder auf dem Weg zur oder von
der Pflegestelle. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist vielen Betroffenen jedoch
nicht bekannt. Das Magazin „IchPFLEGE“ soll dazu beitragen, dass sich das ändert. 
Zudem gibt es wichtige Gesundheits- und Pflegetipps sowie juristische Hinweise. 
Es lohnt sich, einen Blick reinzuwerfen. 

Beitragsfreier Unfallversicherungsschutz für pflegende Angehörige.

Allen Seniorinnen und Senioren, die nicht dabei sein konnten,
aus gesundheitlichen Gründen, weil es gerade schwer ist oder das Herz einfach

nicht danach war, wünschen wir ein friedvolles Weihnachtsfest.
Möge ein warmer Gedanke Sie erreichen, besonders in Momenten, in denen

Sie sich hilflos oder allein fühlen. Sie sind nicht vergessen.
Kommen Sie gut und zuversichtlich ins neue Jahr!

Ihrerer Seniorerer nbeauftrarar gtgtg e Caroror lin Reuter

Zum Magazin: https://das-sichere-haus.de/pflege-daheim/dsh-pflegemagazin
Mehr Infos zur Versicherung finden Sie auf www.kuvb.de
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abgesichert – und das automatisch und beitragsfrei. Dieser Schutz greift bei Unfällen
während der Pflegetätigkeit, etwa beim Heben, Stürzen oder auf dem Weg zur oder von
der Pflegestelle. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist vielen Betroffenen jedoch
nicht bekannt. Das Magazin „IchPFLEGE“ soll dazu beitragen, dass sich das ändert.
Zudem gibt es wichtige Gesundheits- und Pflegetipps sowie juristische Hinweise.
Es lohnt sich, einen Blick reinzuwerfen.

Beitragsfreier Unfallversicherungsschutz für pflegende Angehörige.

Zum Magazin: https:///// d/d/ as-sichere-haus.de/e/e pflege-daheim/d/d/ sh-pflegemagazin
Mehr Infos zur Versicherung finden Sie auf www.w.w kuvb.de



FÜR DIE

KULTURLANDSCHAFT

S A I L A U F

Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 6 Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 7

Ablesen der Wasserzähler 
In Kürze werden wir die Jahresabrechnung für die Verbrauchsgebühren erstellen, dazu ist die Ablesung der Wasserzähler erforderlich.

Jeder Abnehmer erhält, wie in den vergangenen Jahren, wieder einen Ablesebrief.
Bitte prüfen Sie die Angaben und informieren Sie uns über Änderungen.

Für die Rückmeldung haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

1. Online – Meldung über das Bürgerservice-Portal vom 15.12.2025 bis 04.01.2026

In unserem Bürgerservice-Portal, erreichbar über den Link 
https://www.buergerservice-portal.de/bayern/sailauf/bsp_fis_webablesung/#/ 
oder den nebenstehenden QR-Code können Sie Ihre Zählerstände erfassen.

2. Ausfüllen und Rückgabe des Antwortschreibens

•	 Prüfen Sie bitte die Angaben. Änderungen bitte vermerken.
•	 Bitte lesen Sie alle aufgeführten Zähler ab und tragen den Zählerstand ein.
•	 Geben Sie bitte noch Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse für evtl. Rückfragen an.
•	 Ablesedatum und Ihre Unterschrift bitte nicht vergessen.

Sie können für die Rücksendung den Postweg wählen oder den Gemeindebriefkasten nutzen.
Der Zählerstand kann auch per E-Mail (simone.roeder-adler@sailauf.bayern.de) an uns zurückgesendet werden.

Wir benötigen Ihre Zählerstandsmeldung fristgerecht bis zum 04. Januar 2026.
Sollte uns bis dahin keine Rückmeldung vorliegen, müssen wir den Verbrauch schätzen!

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.
Ihre Gemeindeverwaltung

MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE SAILAUF/
OT EICHENBERG Nr. 48/25 vom 28.11.2025

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Seite 1: komplett mit Bild

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?
Wie wäre es mit einem „Sailaufer Gutschein“?
Die Gutscheine im Wert von 5,00 €, 10,00 € und 15,00 € sind im
Bürgerbüro des Rathauses erhältlich (bitte vorher telefonisch melden) und
können aktuell in folgenden Sailaufer und Eichenberger Geschäften
eingelöst werden:

Bäckerei Fischbach, Aschaffenburger Straße 80
Bäckerei Peter Müller, Aschaffenburger Str. 101
Beauty Dog, Engländerstr. 110
Beauty Unikate, Eichbachgasse 13, Eichenberg
EBBES Kreativmanufaktur, Rathausstr. 2
Carmen´s Geschenkebox, Rathausstr. 14
Fital Fabienne, Waldgartenstr. 12, Eichenberg
F.M.B. Bauernschmidt, Zur Lauterhecke 25
Frischgeist Getränkemarkt, Aschaffenburger Str. 8
Friseursalon Stefanie Baumann, Klingerweg 40
Gasthaus „Sämenhof da ilario“, Sämenhof 1
Gasthaus „Zum Ratskeller“, Rathausstr. 11
Gaumenkitzel, Zur Lauterhecke 31

Geis Physiotherapie, Pfarrwiese 1
Getränkevertrieb Fuchs, Raiffeisenstr. 5,
Eichenberg
Metzgerei Freund, Aschaffenburger Str. 101
Metzgerei Geis, Aschaffenburger Str. 57
Müller Forst- und Gartentechnik, Hauptstr. 47,
Eichenberg
Parkhäusje Imbisskiosk, Postwiese 2
PCK Hundeshop, Birkenstraße 5
Obstladen, Engländer Str. 4
Speisegaststätte „Zur Traube“, Brückenstraße 7
St. Georgs-Apotheke, Pfarrwiese 6
Wenzel´s Haarparadies, Rathausstr. 17

Sie sind Geschäftsinhaber in Sailauf oder Eichenberg und möchten, dass der Gutschein bei Ihnen
einlösbar ist?

Melden Sie sich bei Alexandra Schäfer unter 06093-973324 oder alexandra.schaefer@sailauf.bayern.de.

Seite 4: Text im Rahmen

Ablesen der Wasserzähler

In Kürze werden wir die Jahresabrechnung für die Verbrauchsgebühren erstellen,
dazu ist die Ablesung der Wasserzähler erforderlich.

Jeder Abnehmer erhält, wie in den vergangenen Jahren, wieder einen Ablesebrief.
Bitte prüfen Sie die Angaben und informieren Sie uns über Änderungen.

Neues aus dem Wespennest
Bau- und Energiemesse der WESPE am 18.01.2026 in Bessenbach
Sie träumen vom eigenen Haus oder wollen Ihrem Eigenheim wieder neuen Glanz verleihen? 
Sie überlegen, wie Sie die Energieeffizienz Ihres Hauses verbessern können? Dann sind Sie bei 
der Bau- und Energiemesse der Kommunalen Allianz WEstSPEssart am Sonntag, 18.01.26 von 
13.00 bis 16.00 Uhr in der Bessenbachhalle genau richtig.

Diese zehn Aussteller aus der Region laden Sie ein, sich über Themen rund ums Eigenheim zu informieren:
•	 Energieversorgung Main-Spessart GmbH
•	 Erdwärme Main-Spessart GmbH
•	 GC-Group GmbH (Fertighaus-Hersteller)
•	 Heim & Haus GmbH (Fenster + Rollläden)
•	 Hock GmbH Ofenbau
•	 Klimaschutzmanagement Landkreis Aschaffenburg
•	 Main-Spessart-Solar GmbH (Photovoltaikanlagen)
•	 Mantel GmbH (Heizung + Sanitär)
•	 Spessart Bau(m) und Garten GmbH
•	 VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.
Darüber hinaus erhalten Sie in verschiedenen Fachvorträgen wichtige Informationen zum Bauen bzw. energetischen Sanieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die WESPE wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern im WEstSPEssart besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!



FÜR DIE

KULTURLANDSCHAFT

S A I L A U F

Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 8 Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 9

Wichtige Hinweise zum Widerspruch 
gegen die Übermittlung von Daten 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergruppen 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs.1 Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift erteilen. 

Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene und nur 
in den sechs Monaten der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten.

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigen dürfen nicht mitgeteilt werden. 

Der Empfänger der Daten darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 

Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

2. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläum an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz bei Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk, Auskunft 
aus dem Melderegister über Alter- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Dabei werden der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift und das Datum und Art des Jubiläums übermittelt. 

Altersjubiläum sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubi-
läum sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 
die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, Auskunft über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 
die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern Sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zu 31. März den Familiennamen, Vornamen 
und gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (§ 58c Abs. 1 Solda-
tengesetz). 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

5. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch den Familienange-
hörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft und derzeitige Anschriften übermitteln. Außer-
dem Auskunftssperren gemäß § 51 Bundesmeldegesetz und das Sterbedatum. 

Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhin-
dert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. 
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 

Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis auf Widerruf. 

Das Widerspruchsrecht kann durch eine entsprechende schriftliche Erklärung bei der Gemeinde Sailauf, Einwohnermeldeamt, Rathausstr. 
9, 63877 Sailauf ausgeübt werden.

Michael Dümig
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
des Zweckverbands zur Unterstützung der Kindertagesstätten

Laufach und Sailauf

I.

Aufgrund von Art. 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit § 8 der Verbandssatzung i.V.m. 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Unterstützung der Kindertagesstätten Laufach und Sailauf folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  							       40.900 €
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    							       7.500 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

A. Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für 
das Haushaltsjahr 2025 auf 40.900€ festgesetzt und wird zu 20 % als Fixanteil auf beide Gemeinden zu gleichen Teilen; die restlichen 80 
% nach der Zahl der zu betreuenden Kinder auf die Mitglieder des Verbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Kinderzahl nach dem Stand vom 01.11. (des Vorjahres) auf

 
Aufgrund von Art. 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 
§ 8 der Verbandssatzung i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Unterstützung der Kindertagesstätten Laufach und Sailauf folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, er schließt 
im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   40.900 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     7.500 € 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
A. Verwaltungsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 40.900€ festgesetzt und wird zu 20 % als 
Fixanteil auf beide Gemeinden zu gleichen Teilen; die restlichen 80 % nach der Zahl der zu betreuenden 
Kinder auf die Mitglieder des Verbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Kinderzahl nach dem Stand vom 01.11. (des 
Vorjahres) auf 
 

Gemeinde Anzahl Kinder 01.11.2024 % 
Laufach 246 65,95% 
Sailauf 127 34,05% 
Gesamt 373 100,00% 

 
festgesetzt. 
 
Diese Umlage verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt: 
 

  Laufach Sailauf Gesamt 
20 % der Umlage hälftig 4.090,00 € 4.090,00 € 8.180 € 
80 % nach Kinderzahl 21.579,41 € 11.140,59 € 32.720 € 

100 % Gesamtsumme 25.669,41 € 15.230,59 € 40.900 € 
 
Die Verbandsumlage ist in drei Raten jeweils am 01.03., 01.06., und 01.10.2025 zur 
Zahlung fällig. Besteht zu den Fälligkeitsterminen des Folgejahres keine gültige Haushaltssatzung, 
bleibt die Umlagehöhe unverändert. 
 
B. Investitionsumlage 

festgesetzt.

Diese Umlage verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

 
Aufgrund von Art. 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit 
§ 8 der Verbandssatzung i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Unterstützung der Kindertagesstätten Laufach und Sailauf folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, er schließt 
im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   40.900 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     7.500 € 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
A. Verwaltungsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 40.900€ festgesetzt und wird zu 20 % als 
Fixanteil auf beide Gemeinden zu gleichen Teilen; die restlichen 80 % nach der Zahl der zu betreuenden 
Kinder auf die Mitglieder des Verbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Kinderzahl nach dem Stand vom 01.11. (des 
Vorjahres) auf 
 

Gemeinde Anzahl Kinder 01.11.2024 % 
Laufach 246 65,95% 
Sailauf 127 34,05% 
Gesamt 373 100,00% 

 
festgesetzt. 
 
Diese Umlage verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt: 
 

  Laufach Sailauf Gesamt 
20 % der Umlage hälftig 4.090,00 € 4.090,00 € 8.180 € 
80 % nach Kinderzahl 21.579,41 € 11.140,59 € 32.720 € 

100 % Gesamtsumme 25.669,41 € 15.230,59 € 40.900 € 
 
Die Verbandsumlage ist in drei Raten jeweils am 01.03., 01.06., und 01.10.2025 zur 
Zahlung fällig. Besteht zu den Fälligkeitsterminen des Folgejahres keine gültige Haushaltssatzung, 
bleibt die Umlagehöhe unverändert. 
 
B. Investitionsumlage 

Die Verbandsumlage ist in drei Raten jeweils am 01.03., 01.06., und 01.10.2025 zur Zahlung fällig. Besteht zu den Fälligkeitsterminen des 
Folgejahres keine gültige Haushaltssatzung, bleibt die Umlagehöhe unverändert.



FÜR DIE

KULTURLANDSCHAFT

S A I L A U F

Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 10 Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf – 19. 12. 2025 – Seite 11

B. Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000 € festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft.

Laufach, den 01.12.2025
Friedrich Fleckenstein
1. Vorsitzender

II.
Das Landratsamt Aschaffenburg hat mit Schreiben vom 28.11.2025, AZ: 41-027.3.0.3-013/0001 die Haushaltssatzung nach rechtsauf-
sichtlicher Behandlung zurückgegeben. 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 67 Abs. 4 GO i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist vom Tage nach dieser Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Gemeindeverwaltung Laufach, 
Raiffeisenstr. 4, 63846 Laufach, Zimmer R1-07 während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 65 Abs. 3 GO).

Laufach, 01.02.2025 
Friedrich Fleckenstein
1. Vorsitzender

Weihnachtsfreude 2025 
Es ist schon Tradition, dass an unserer Schule in der Vor-
weihnachtszeit schöne verpackte Geschenke gesam-
melt werden. Initiiert hat diese Aktion der Elternbeirat der 
Grundschule Sailauf. 

Das Sozialkaufhaus Aschaffenburg sucht für bedürftige 
Kinder in Stadt und Landkreis, die nur wenig oder gar 
nichts zu Weihnachten bekommen, Unterstützung. Also 
machen sich die Sailaufer und Eichenberger Kinder (und 
Eltern) auf die Suche nach noch guten, brauchbaren Sa-
chen, die sie den Kindern schenken können. Jedes Ge-
schenk wird ordentlich verpackt und mit dem geeigneten 
Alter und Geschlecht beschriftet. Insgesamt kamen so 
über 5 Umzugskisten mit vielen schönen Päckchen zu-
sammen.

Am Montag, den 08.12.2025 kam Frau Hein vom Elternbeirat bei uns an der Schule vorbei, um mit tatkräftiger Hilfe ihres Vaters die Kisten 
abzuholen und zum Sozialkaufhaus nach Aschaffenburg zu fahren. Die Kinder der Klasse 4b halfen beim Tragen und mit vereinten Kräften 
wurden die Kartons ins große Auto gezwängt. Die Schule dankt Familie Hein und dem Elternbeirat für ihre Unterstützung.

Jürgen Brehm

»Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf« auch im Einzelverkauf
Das »Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf« kann zum Preis von 0,90 Euro auch im Einzelverkauf erworben werden.

Verkaufsstelle: St. Georgs-Apotheke, Sailauf, Pfarwiese 6
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KLICK dich ins Rathaus unter
www.sailauf.de

Aus dem Veranstaltungskalender

20.12. 
Winter-Sonnenwendfeier Börning-Man
Turnverein 1912 Sailauf e.V.

20.12. Weihnachtsfeier 
Sportfreunde Sailauf 1929 e. V.

21.12. Familientag zum Jahresabschluss
Wanderverein Sailauf Spessartfreunde 1959 
e.V.

28.12. Winterwanderung
Sängerlust Sailauf 1901 e.V.

31.12. Silvesteranspielen
Musikverein 1923 Sailauf e.V.

04.01. Winterwanderung
Freiwillige Feuerwehr Eichenberg e.V.

10.01. Neujahrsfest
FC 1951 Eichenberg e.V.

11.01. Lakefleischessen
Schützengesellschaft Edelweiß Sailauf

Gemeinderat

Bauausschusssitzung
Die nächste Sitzung des Bauausschusses 
findet am Montag, dem 19.01.2026 statt. 
Bauanträge sind online oder in Papierform 
direkt beim Landratsamt einzureichen.

Weitere Sitzungen im Januar 2026:

12.01.2026
	 Haupt- und Finanzausschuss

26.01.2026
	 Gemeinderatssitzung

Fundsachen

- �1 Brille, 1 Perlenarmband und 1 schwarze 
Steppweste.

Alles liegengeblieben in der Zahnarztpraxis 
Dr. Acker in Sailauf.

Sollten Sie Eigentümer der Fundsache sein, 
dann melden Sie sich telefonisch unter 
06093 9733-11.

Busverbindungen innerhalb Sailauf

Innerörtliche Fahrten im Stundentakt:

Einzelfahrkarte: 	 Erwachsene 1,50 € 
		  und Kinder 1,00 €
Tageskarte: 	 Erwachsene 2,50 €
		  und Kinder 1,50 €

Den Busfahrplan erhalten Sie im Bürgerbüro. 
Dieser hängt auch an jeder Haltestelle aus. 
Nutzen Sie diesen Sondertarif für Busfahrten 
innerhalb unserer Gemeinde.

Bauliche Veränderungen bzw. 
Nutzungsänderungen an Gebäuden

Veränderungen an der Bebauung können 
dazu führen, dass nach der Wasserabgabe- 
oder Entwässerungssatzung eine neue Bei-
tragsschuld entsteht. 

Bauliche Veränderungen sind beispielswei-
se der Ausbau von Kellerräumen oder des 
Dachgeschosses, der Umbau von Balkonen 
oder Terrassen zu Wintergarten oder eine Än-
derung der Nutzung oder eines Anschlusses 
von Garagen oder sonstigen Nebengebäu-
den an die Wasserversorgung bzw. Entwäs-
serung. 

Abfallwirtschaft

Gelbe Säcke
Die Firma Weisgerber übernimmt ab 1. Ja-
nuar 2026 die Abfuhr der gelben Säcke im 
Landkreis Aschaffenburg. Die „Dualen Sys-
teme“ haben sie für den Zeitraum bis 31. 
Dezember 2028 damit beauftragt. Mit dem 
Dienstleisterwechsel gehen keinerlei Ände-
rungen in der Erfassung oder Sammlung 
einher. So bleibt selbstverständlich auch die 
Abfuhr im Rhythmus von vier Wochen unver-
ändert erhalten.
Im Dezember erfolgt die Verteilung des 
Grundbedarfs an gelben Säcken (26 Stück) 
für das Jahr 2026 an alle Haushalte im Land-
kreis Aschaffenburg. Soweit man im Verlauf 
des Dezembers fälschlicherweise keine gel-
ben Säcke erhalten sollte, steht die Firma 
Weisgerber unter der 0800 2278336 sowie 
per E-Mail an kommunen@weisgerber-
umweltservice.de parat. Wer im Laufe des 
Jahres 2026 weitere Säcke benötigen soll-
te, erhält diese weiterhin an den gewohnten 
Ausgabestellen der Gemeinden. Gewerbebe-
triebe, die einen höheren Bedarf an Säcken 
haben, wenden sich bitte ebenfalls direkt an 
die Fa. Weisgerber.
Altkleider
Alttextilien können in die bereitgestellten 
Altkleidercontainer auf allen Containerstand-
plätzen für Glas- und Dosen, sowie am Kreis-
recyclinghof gegeben werden. Über diese 
Altkleidercontainer können nur tragfähige und 
saubere Kleidungsstücke sowie paarweise 
gebündelte Schuhe entsorgt werden. Ebenso 
werden saubere Heimtextilien wie beispiels-
weise Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, 
Decken und Daunendecken gesammelt. Im 
Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
steht die Wiederverwendung und das Recy-
cling der gesammelten Alttextilien im Fokus. 
Aus diesem Grund sollen stark zerschlissene, 
verschmutzte oder anderweitig kontaminier-
te Textilien hingegen bitte weiterhin über die 
Restmülltonne entsorgt werden.
Ist ein Altkleidercontainer bereits voll, sollen 
Altkleider nicht neben dem Container plat-
ziert werden, da bis zur Abholung die Qualität 
insbesondere durch Feuchtigkeit erheblich 
leidet und deshalb oftmals eine Entsorgung 
als Abfall notwendig wird. Stattdessen kön-
nen die Alttextilien an jedem anderen Stand-
ort eingeworfen werden.

Gut erhaltene Altkleider oder Altschuhe 
können selbstverständlich auch bei Se-
cond-Hand-Läden und direkt bei caritativen 
Einrichtungen abgegeben oder über entspre-
chende Portale wie Vinted oder Momox an-
geboten werden. Eine Übersicht zu solchen 
Einrichtungen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.Landkreis-Aschaffen-
burg.de/Nachhaltigeeinrichtungen.
Weitere Informationen zu den Entsorgungs-
angeboten und viele weitere nützliche Infor-
mationen rund um die Abfallwirtschaft im 
Landkreis Aschaffenburg finden sich unter 
www.abfallwirtschaft-ab.de, in der MyMüll-
App oder über die Abfallberatung im Land-
ratsamt.

Standorte Entsorgungscontainer
Sailauf
Breitewiesenstraße
Zur Lauterhecke
Weyberhöfe
Eichenberg
Alter Kirchweg

Öffnungszeiten Kompostplatz und  
Recyclinghof:
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr
samstags  von 09.00 bis 13.00 Uhr 

Ausgabe Gelbe Säcke
Gelbe Säcke sind in haushaltsüblichen 
Mengen (pro Abholung 1 Rolle pro Haus-
halt) am Rathaus, im Recyclinghof am 
Steinbruch und bei der Bäckerei Wetzel 
im Ortsteil Weyberhöfe zu den jeweiligen 
Öffnungszeiten erhältlich.

Biomüll:
Mittwoch, 31.12.2025
Mittwoch, 14.01.2026

Restmüll:
Montag, 22.12.2025
Freitag, 09.01.2026

Gelber Sack:
Freitag, 02.01.2026
Freitag, 30.01.2026

Papiertonne:
Freitag, 02.01.2026
Donnerstag, 29.01.2026

Grünabfall:
Grünabfälle können selbst zur zum Kreisrecy-
clinghof oder zu den gemeindlichen Sammel-
stellen gebracht werden.

Bitte beachten Sie, dass an den gemeindli-
chen Grünabfallsammelplätzen unterschied-
liche Anlieferbedingungen bestehen! Diese 
sind unter den Hinweisen zu den gemeind-
lichen Entsorgungseinrichtungen nachzule-
sen.
Für den Kreisrecyclinghof gelten folgende 
Bedingungen:
• �Landkreisbürger können bis zu 1 m³ Grün-

abfall kostenfrei anliefern
• �größere Mengen werden gegen Entgelt an-

genommen
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• �die Annahme von 1 m³ holziger, strukturrei-
cher Grünabfälle kostet 5,00 €

• �die Annahme von 1 m³ strukturarmer Grün-
abfälle (Laub, Gras, Fallobst) kostet 15,00 €

Wurzelstöcke und Bäume können bei der 
GBAB direkt neben dem Kreisrecyclinghof 
gegen Entgelt angenommen werden.

Auf den Seiten der Abfallwirtschaft im 
Internet können über den Link Land-
kreis Aschaffenburg – Abfallkalender 
(landkreis-aschaffenburg.de) die Kalen-
dervarianten aller 32 kreisangehörigen 
Gemeinden heruntergeladen werden.

Die Abfuhrtermine 2025 finden Sie auch 
unter www.abfallkalender-ab.de
Kontakt:
Rest- und Biomüll:
Fa. Remondis, Tel. 08 00 / 2 47 76 77
Gelbe Säcke:		
Fa. Weisgerber, Tel. 08 00 / 22 78 336 
oder 
kommunen@weisgerber-umweltservice.de
Papiertonnenabfuhr:
Fa. Emde, Tel. 0 60 21 / 4 54 93-0

Eigentümerwechsel der angeschlossenen 
Grundstücke müssen der Müllgebührenstel-
le unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden, 
da bis zum Eingang dieser Mitteilung der alte 
und der neue Grundstückseigentümer als 
Gesamtschuldner für die Abfallentsorgungs-
gebühren haften. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen er-
folgt keine automatische Weiterleitung an 
die Müllgebührenstelle vom Grundbuchamt, 
Notar oder der Gemeinde. Der Wechsel kann 
nur jeweils zum 1. eines Monats erfolgen, so 
dass der gewünschte Termin gleich mit ange-
geben werden soll.

Mieterwechsel
Wenn der Mieter wechselt, kann bei der Müll-
gebührenstelle für die interne Abrechnung 
telefonisch, schriftlich, per Email oder Fax 
eine individuelle Leistungsberechnung an-
gefordert oder über den Online-Service (s.u.) 
selbst ausgedruckt werden.

Änderungen
Änderungen, z.B. der Bankverbindung, 
der Wohnadresse oder des Zustellbevoll-
mächtigten müssen ebenfalls unverzüglich 
schriftlich der Müllgebührenstelle angege-
ben werden, damit diese bei der nächsten 
Bescheiderstellung berücksichtigt werden 
können.

Bescheide und Leistungsberechnung
im Abfallservice Online
Unter https://www.landkreis-aschaffenburg.
de/Service-undVerwaltung/Bürgerservice/
Abfallservice-online/ können Sie ein Service-
Angebot der Müllgebührenstelle nutzen und 
z.B. Zwischenabrechnungen für einen Mie-
terwechsel selbst erstellen oder Bescheide 
nochmals ausdrucken.

Hierzu sind folgende Schritte notwendig:
1. �Registrierung am Abfallserviceportal des 

Landratsamtes unter dem genannten Link. 
Registrieren Sie sich mit Ihrem selbst ver-
gebenen Nutzernamen und Passwort.

2. �Mit den Daten aus ihrem letzten Abfal-
lentsorgungsgebührenbescheid und den 
persönlichen Zugangsdaten können Sie 
sich anschließend am Service „Abfallwirt-
schaft-Online“ anmelden.

3. �Ihre Daten werden nun von unseren Sach-
bearbeitern zu den Geschäftszeiten ge-
prüft. Anschließend erhalten Sie eine E-
Mail über die Freischaltung und können 
den Online-Service nutzen.

Kontaktadresse Müllgebührenstelle
Landratsamt Aburg, Müllgebührenstelle,
Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg
Telefonnummer 06021/394-7444, 
Fax-Nummer 06021/394-944
abfallwirtschaft@Lra-ab.bayern.de
Kontaktadresse Abfallberatung
Landratsamt Aburg, Müllgebührenstelle
Bayernstr. 18, 63739 Aschaffenburg
Telefonnummer 06021/394-7422, 
Fax-Nummer 06021/394-944
abfallberatung@Lra-ab.bayern.de

Landratsamt Aschaffenburg

– Gesundheitsvorsorge –
Kostenfreier Vortrag: „Arthrose verstehen 
und was Sie selbst tun können“
Arthrose zählt zu den häufigsten Gelen-
kerkrankungen und betrifft viele Menschen 
- insbesondere im höheren Alter. Wie man 
Beschwerden lindern und die Beweglich-
keit erhalten kann, erfahren Interessierte am 
Dienstag, 27. Januar 2026, von 19:00 bis 
20:30 Uhr in der Volkshochschule Aschaf-
fenburg (Luitpoldstraße 2, 63739 Aschaffen-
burg). Die Teilnahme ist nach Anmeldung vor 
Ort oder online möglich.
Ein Facharzt informiert über Ursachen, Sym-
ptome und moderne Behandlungsmöglich-
keiten bei Arthrose. Im Anschluss zeigt eine 
Ernährungsberaterin, wie eine gezielte, anti-
entzündliche Ernährung zur Linderung bei-
tragen kann und gibt praktische Tipps für 
den Alltag. Die Veranstaltung bietet zudem 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den 
Expertinnen und Experten ins Gespräch zu 
kommen.
Weitere Informationen und 
Anmeldung unter
	 www.gesundheitsregion-ab.de. 

– Elterntraining –
Präsenzveranstaltung: „Familienteam“ 
für Alleinerziehende 
Der Alltag von alleinerziehenden Elternteilen 
bringt besondere Herausforderungen mit 
sich. Um alleinerziehende Eltern in Ihrer El-
ternrolle zu stärken und den Familienalltag 
entspannter zu gestalten, bietet die Familien-
bildung im Fachbereich Präventive Jugend-
hilfe ein spezielles Elterntraining in Präsenz 
an. 

Das mehrteilige Elterntraining findet in Ko-
operation mit dem Familienstützpunkt Kahl 
an drei Samstagen in Kahl am Main statt 
und richtet sich gezielt an Alleinerziehende. 
Es bietet die Möglichkeit, sich mit anderen 
Eltern auszutauschen, praktische Tipps zu 
erhalten und gemeinsam Lösungen für typi-
sche Herausforderungen im Familienleben zu 
entwickeln. 

Im Elterntraining „Familienteam“ finden 
Sie Antworten auf die Fragen: 
• �Was kann ich tun, wenn mein Kind mir ge-

fühlt auf der Nase herumtanzt? 
• �Wie schaffen wir „Dauerbrenner“ im Famili-

enalltag gemeinsam aus der Welt? 
• �Wie setze ich Grenzen liebevoll und be-

stimmt? 
• �Wie kann ich auf mein Kind so eingehen, 

dass es sich wirklich verstanden fühlt? 
• �Wie kann ich meine Bedürfnisse so mittei-

len, dass mir mein Kind zuhört? 

Termine: 
•	 Samstag, 24.01.2026, 9:00 – 17:00 Uhr 
•	 Samstag, 14.02.2026, 9:00 – 17:00 Uhr 
•	 Samstag, 21.02.2026, 9:00 – 17:00 Uhr 

Die Teilnahme an allen drei Tagen ist erfor-
derlich. 
Das kostenlose Angebot umfasst auch eine 
Kinderbetreuung, damit Sie sich voll auf die 
Inhalte konzentrieren können. Bitte geben 
Sie bei Anmeldung das Alter und die Anzahl 
Ihrer Kinder an. Es gibt eine begrenzte Platz-
anzahl. 

Verbindliche Anmeldung bis 10.01.2026 an: 
VeranstaltungFB23@lra-ab.bayern.de

Weitere Infos: 
Verena Knecht, Präventive Jugendhilfe, Fa-
milienbildung familienbildung@Lra-ab.bay-
ern.de oder 06021 394-4351

– Vortragsreihe für Vereine –
Online-Vortrag zum Thema: 
„Schutzkonzept für Vereine – Empfehlun-
gen für die konkrete Umsetzung“
Am Donnerstag, den 29. Januar 2026 findet 
von 19:00 bis 21:00 Uhr ein Online-Seminar 
zum Thema „Schutzkonzept im Verein – 
Empfehlung für die konkrete Umsetzung “ 
statt, dass die Fachstelle Bürgerschaftliches 
Engagement im Rahmen der Vortragsreihe 
für Vereine veranstaltet.

Möchten Sie Ihren Verein sicherer und ver-
trauensvoller gestalten? 
Das Online-Seminar skizziert einen mögli-
chen Ablauf für die Erstellung eines Schutz-
konzeptes für sexualisierter Gewalt. Sie er-
halten Hinweise und Empfehlungen für die 
Erarbeitung einzelner Bausteine, wie Leitbild, 
Verhaltenskodex, Schutzvereinbarungen, Be-
schwerdemanagement, Krisenleitfaden und 
Ansprechpersonen. Gerne können Sie Ihre 
Erfahrungen, Entwicklungen, Potentiale und 
Hindernisse in diesen Abend mit einbringen.
Die Veranstaltung richtet sich an Vereinsvor-
stände, Trainerinnen und Trainer, Betreuerin-
nen und Betreuer sowie an ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sowie alle, die in Ver-
einen aktiv sind und die sich gerade auf den 
Weg in den Schutzprozess gemacht haben.
Referentin: Petra Hasler-Kufner, Dipl. Psy-
chologin, Fachkraft für geschlechtsspezifi-
sche Gewaltprävention (AGAPI)
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung 
ist bis zum 22.01.2026 per E-Mail telefonisch 
unter Tel.: 06021/394 - 5118 unter veranstal-
tungen.fbe@Lra-ab.bayern.de erforderlich. 
Für Ihre Anmeldung und weitere Informatio-
nen stehen Ihnen die Ansprechpartnerinnen 
der Fachstelle Bürgerschaftliches Engage-
ment gerne zur Verfügung: Frau Pfister / Frau 
Kunkel, Tel.: 06021 – 394 5118 oder E-Mail: 
buergerengagement@Lra-ab.bayern.de
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Bitte informieren Sie sich auch auf unserer 
Homepage, über aktuelle Angebote. 

Kalligrafi e 
Fraktur Basiskurs 
Vierteiliger Kurs ab 13.01.2026
immer dienstags von 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
Sie interessieren sich für Kalligrafi e und fi n-
den gotische Schriften spannend? Dann ist 
dieser Workshop das Richtige für Sie. Ob 
Anfänger*in mit oder ohne Vorkenntnisse: Im 
Kurs lernen Sie Aufbau und Variantenvielfalt 
der Fraktur kennen. Mit vielen praktischen 
Übungen und Experimentier-Möglichkeiten 
bietet der Kurs einen lebendigen Einstieg in 
die Welt gebrochener Schriften. 
Referent: Andreas Stoffels 
Veranstaltungsort: Martinushaus Aburg 
Anmeldung erforderlich 

Wer innehält, hält das Innere 
Dienstag, 13.01.2026 Beginn 19.30 Uhr 
Einführung und Einübung in die Kontempla-
tion 
Referentin: Petra Speth 
Veranstaltungsort:
Tagungszentrum Schmerlenbach 
weiterer Termin 03.02.2026 
die Teilnahme an der offenen Veranstaltung 
ist zu jedem Termin möglich 

Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit (MBSR) 
8-Wochen-Kurs ab  24.01.2026 immer sams-
tags von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr plus dem 
Tag der Achtsamkeit am Sonntag 08.03.2026 
von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
Basis des Programms sind achtsamkeitsba-
sierte Übungen zur Stressreduktion durch 
Verbesserung von Konzentration und Ent-
spannungsfähigkeit. Meditationsübungen 
im Sitzen und Gehen, Körperwahrnehmung, 
sanfte Körperübungen aus dem Yoga, sowie 
Übungen, um Achtsamkeit im Alltag zu inte-
grieren. 

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.sailauf.de

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Nichtamtlicher Teil

Dienstbereitschaft der Apotheken

siehe Amtsblätter

Selbsthilfe bei Depressionen e.V.

Hilfe zur Selbsthilfe in Gesprächen
Bei seelischen Problemen, Depressionen, 
Panik, Ängsten, Burnout, psychosomati-
schen Beschwerden und Erkrankungen.
Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt zu unseren Gruppen: Tel. 01021 23626
Wermbachstr. 13 (Eingang Freihofgasse) 
in Aschaffenburg
Montag - Donnerstag  9.30 - 12.30 Uhr 
Mittwoch  13.30 - 16.00 Uhr
www.redenundhandeln.de

Martinusforum

Referentin: Claudia Manuela Dornfeld 
Veranstaltungsort: Martinushaus Aburg 
Anmeldung erforderlich

Nähere Informationen und Anmeldung: 
 www.martinusforum.de 

Martinusforum
Aschaffenburg-Schmerlenbach e.V.
Treibgasse 26
63739 Aschaffenburg,
Tel. 06021/392100
E-Mail: info@martinusforum.de 

Fach- und Berufsoberschule 
(FOSBOS)

Anmeldung neues Schuljahr – 
Tag der offenen Tür
An der Staatlichen Fachoberschule und Be-
rufsoberschule Aschaffenburg, Ottostraße 3, 
beginnt am Montag, 23. Februar 2026, die 
Anmeldung für das Schuljahr 2026/27.
Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren 
Schulabschluss der Realschule, Mittelschule 
und Wirtschaftsschule sowie einer Vorrü-
ckungserlaubnis in die 11. Jahrgangsstufe 
des Gymnasiums haben die Möglichkeit, die 
11. Jahrgangsstufe der Fachoberschule zu 
besuchen. Sie können zwischen den Aus-
bildungsrichtungen Technik, Wirtschaft und 
Verwaltung, Internationale Wirtschaft sowie 
Sozialwesen wählen. Nach der 12. Klasse 
wird das Fachabitur erworben und nach der 
13. Klasse das Abitur.

Absolventinnen und Absolventen der Mittel-
schule können sich zur Vorbereitung auf den 
Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 für die Vor-
klasse anmelden.

Bewerberinnen und Bewerber mit mittlerem 
Schulabschluss können in Verbindung mit 
einem Berufsabschluss oder einer fünfjähri-
gen einschlägigen Berufserfahrung die Be-
rufsoberschule besuchen. Hier besteht die 
Möglichkeit, nach der 12. Klasse das Fach-
abitur und nach der 13. Klasse das Abitur 
zu erwerben. Angeboten werden die Ausbil-
dungsrichtungen Technik und Wirtschaft und 
Verwaltung.

Schülerinnen und Schüler, die sich auf den 
Eintritt in die 12. Klasse der BOS vorbereiten 
wollen, können sich für den Vorkurs (Abend-
unterricht) anmelden. Bewerberinnen und 
Bewerbern, die den mittleren Schulabschluss 
über die Berufsausbildung erworben haben, 
wird das freiwillige Vorbereitungsjahr, die so 
genannte Vorklasse (Vollzeitunterricht), emp-
fohlen.

Wenn Sie sich an der Staatlichen Fachober-
schule oder Berufsoberschule anmelden 
wollen, müssen Sie die Daten zunächst on-
line übermitteln. Ab Montag, 23.02.2026 wird 
dazu auf der Homepage der Schule (www.
fosbos-aschaffenburg.de) ein Link freige-
schaltet.

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und 
übermitteln diese elektronisch. Der unter-
schriebene Computerausdruck, der sich bei 
der Anmeldung ergibt, (bei minderjährigen 
Schülern müssen auch die Erziehungsbe-
rechtigten dieses Formular unterschreiben), 
ist mit den erforderlichen Unterlagen, wäh-
rend der Anmeldezeit elektronisch an die 
Schule zu übermitteln.

Die Anmeldung ist nur dann rechtsverbind-
lich, wenn die erforderlichen Unterlagen in 
der Anmeldezeit
elektronisch übermittelt und die Online-An-
meldung erfolgreich ausgeführt wurde.

Die Anmeldefrist endet am Freitag, 
06.03.2026.
Genauere Informationen über die Bildungs-
gänge sowie die späteren Studienmöglich-
keiten erhalten Sie am Tag der offenen Tür. 
Dieser fi ndet am Samstag, 31.01.2026 von 
10:00 Uhr – 15:00 Uhr in Präsenz statt.

„Tag der offenen Tür an der FOSBOS Aschaf-
fenburg“ Samstag, 31. Januar 2026, von 
10:00 – 15:00 Uhr.
Ottostraße 3, 63741 Aschaffenburg
www.fosbos-aschaffenburg.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen. 

Wichtiger Hinweis an Alle:
Die E-Mail-Adresse info@bilz-druck.de wird zum 31.12.2025 eingestellt. Bitte ver-

wenden Sie so bald als möglich die neue E-Mail-Adresse: email@tuebel-druck.de.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit und ihr Verständnis!

Ihr Team der Druckerei Tübel / Druckerei Bilz




